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1. Beantragung der Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl 

Die Briefwahlunterlagen können voraussichtlich erst ab 10.02.2025 bereitgestellt werden! 

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen: 

 über den QR-Code auf der rechten Seite im unteren Drittel des Wahlbenachrichtigungsbriefes 
 unter www.buergerservice-portal.de/bayern/vghesselberg Briefwahlantrag 

Aufgrund der verkürzten gesetzlichen Fristen bitten wir Sie, die Briefwahlunterlagen vorrangig über 
die oben genannten Möglichkeiten zu beantragen, die Briefwahlunterlagen werden dann durch die 
Amtsboten ausgetragen.  

Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, können Sie die Briefwahlunterlagen persönlich im Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg abholen. 

Wir weisen darauf hin, dass nur Stimmzettel ausgezählt werden können, die bis spätestens 
Sonntag, 23.02.2025, 18:00 Uhr eingegangen sind. 

2. VG Hesselberg - eingeschränkter Betrieb 
Für die umfangreichen Vorbereitungen zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages am 23.02.2025 und 
der Nachbearbeitung sind das Einwohnermeldeamt und Standesamt in der Zeit vom 10.02.2025 – 
24.02.2025 nur im Notfall erreichbar. 

Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 21.02.2025, 15:00 Uhr - ohne Termin - zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten abgeholt werden.  

3. Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl am 23.02.2025 
Im Anhang dieses Mitteilungsblattes erhalten Sie die Bekanntmachung zu der anstehenden Bundes-
tagswahl.  

4. Grüngutabwicklung ab Anfang März 2025 
Ab März 2025 wird am Espan ein 10 m³ großer Container zur Entsorgung von Grüngutabfällen bereit-
stehen. Für die Gemeinde wird auch voraussichtlich diese Entsorgung mit den derzeitigen Gebühren 
von 8,- €/m³ nicht kostendeckend möglich sein. Wir bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger die die 
Möglichkeit der Verwertung der Grüngutabfälle auf eigenen Flächen umsetzen können, einen eigenen 
kleinen nachhaltigen Abfallkreislauf zu schaffen.  

Weitere Informationen folgen im nächsten Mitteilungsblatt. 

5. Grundsteuerfestsetzung ab 2025 – sehr wichtig!!! 
Vor ca. 3 Wochen wurden den Grundeigentümern die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 zu-
gestellt. Viele sind überrascht von den teilweise wesentlich höheren Forderungen. Damit die Steu-
erbescheide richtig eingeordnet werden können, hier einige Hinweise: 

 Mit der Gesetzesänderung erfolgte gegenüber der alten Einheitsbewertung ein grundsätzlicher 
Systemwechsel. 

 Die von der Gemeinde versandten Bescheide beruhen auf Grundlagenbescheiden, welche die 
Finanzämter erlassen haben. Die Bescheide des Finanzamtes stellen für die Gemeinde bin-
dende Grundlagenbescheide dar, eine Abweichung von darin getroffenen Angaben ist unzu-
lässig. Die im Grundsteuerbescheid der Gemeinde festgesetzte Grundsteuer ist zu bezahlen, 
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auch bei einem laufenden Beschwerdeverfahren. Ein Einspruch hat keine aufschiebende Wir-
kung. Die Kosten für Rücklastschriften und Mahngebühren hat die/der Steuerpflichtige zu tra-
gen. Wir können nur dann Änderungen und evtl. Rückerstattungen in der Veranlagung vor-
nehmen, wenn uns entsprechende Korrekturen des Finanzamts vorliegen. Etwaig zu viel be-
zahlte Beträge werden nach Korrektur des Messbescheides von der Gemeinde zurückerstat-
tet.  

 Die Bescheide der Finanzämter wiederum beziehen sich auf Angaben, welche Sie bzw. ein 
von Ihnen beauftragter Steuerberater im Rahmen der Steuererklärung zur neuen Grundsteu-
erveranlagung angegeben haben. Hierbei kann es durchaus sein, dass unwissentlich falsche 
Angaben gemacht wurden. Wichtig ist deshalb, dass Sie den jeweiligen Grundlagenbescheid 
des Finanzamtes prüfen. Sollte dieser fehlerhaft sein, besteht die Möglichkeit, eine Änderung 
dieses Grundlagenbescheides herbeizuführen. Wenden Sie sich ggf. bitte über ELSTER – Ihr 
Online-Finanzamt (www.elster.de) oder schriftlich an das Finanzamt. Ein Antrag auf Änderung 
der Grundlagenbescheide kann dort in der Regel auch nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist ge-
gen diese Bescheide abgegeben werden. Die Einbeziehung eines Steuerberaters kann sinn-
voll sein. 

 Bei der Abgabe der Steuererklärung wurden neben den Grundstücksflächen auch Wohn- und 
Nutzflächen abgefragt. In einigen Fällen mag es sein, dass bereits vorhandene Wohn- und 
Nutzflächen jetzt erstmalig erfasst wurden. Diese wären allerdings bereits schon vorher steu-
erpflichtig gewesen.  

 Festgestellt wird ebenfalls, dass unbebaute Flächen außerhalb des Ortsbereiches als solche 
angegeben wurden, obwohl sie in den Bereich der Land- und Forstwirtschaft gehören. Dies 
führt zu massiven Verwerfungen. 

 Zu bedenken ist auch, das bei Erhöhung des Steuermessbetrages um ein Vielfaches im Ver-
gleich zum bisherigen Steuermessbetrag, sich eine Senkung der gemeindlichen Hebesätze 
nur bedingt auf die zu zahlende Grundsteuer auswirken kann. 

Die Grundsteuer ist eine wichtige, eigene Einnahmequelle der Gemeinden, um die Aufgaben der Ge-
meinde erfüllen zu können. Der Gemeinderat hat sich im Herbst letzten Jahres mit den Steuerhebe-
sätzen befasst und entschieden, die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr bei der Grundsteuer A um 
50 %-Punkte und bei der Grundsteuer B um 50 %-Punkte abzusenken. Der Gemeinderat wird die 
Aufkommensentwicklung bei der Grundsteuer im Blick behalten und ggf. in den kommenden Jahren 
nachjustieren. 

6. Substanzschutz des Eigentums der Gemeinde Röckingen im Außenbereich  

Nach wie vor sind im Außenbereich an einigen Stellen Grenzüberschreitungen, insbesondere an 
Flurwegen, Gewässern 3. Ordnung, Entwässerungsgräben und sonstiger Flächen festzustellen. Die 
Gemeinde fordert daher alle Grundstückseigentümer und die Betreiber verpachteter Grundstücke auf, 
die Grenzen einzuhalten. Als Gemeinde haben wir die Pflicht unser Eigentum zu schützen und zu 
bewahren. Zudem ist der Unterhalt der Wege und Gräben ein wichtiger Bestandteil unserer Substanz-
sicherung im Außenbereich. Wir haben viele bereits bekannte Stellen im Herbst 2024 überprüft und 
mussten leider feststellen, dass einige dieser Stellen nicht in Ordnung sind.  

Bei gemeindlichen Flächen (ehemalige Wege, Gräben oder Randstreifen) die aufgrund der Verände-
rung der landwirtschaftlich genutzten Fläche seit vielen Jahren mit bewirtschaftet werden, muss nach 
Abstimmung mit der Gemeinde eine weitere Nutzung freigegeben werden. Hierzu wurden bereits ei-
nige Pachtverträge mit den Nutzern geschlossen. Wer hier noch gemeindliche Flächen im Außenbe-
reich ohne Freigabe der Gemeinde nutzt, sollte sich umgehend bei der Gemeinde melden. 

Vielen Dank allen, die ihre Grenzen einhalten und die Grenzzeichen erhalten und ggf. wiederherstel-
len. 

All denen, die hier noch Handlungsbedarf haben, im Voraus vielen Dank bei der Unterstützung dieser 
wichtigen Aufgabe. 
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7. Baum- und Heckenrückschnitt 

Beim Rückschnitt von Bäumen und Büschen sind neben fachlichen Gesichtspunkten auch rechtliche 
Vorgaben zu beachten. So ist es verboten, in der Vegetationszeit (01.03. bis 30.09.) Bäume außerhalb 
des Waldes, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden oder bis auf den Wurzelstock 
zurückzuschneiden. Daneben enthält das Bayerische Naturschutzgesetz ein ganzjähriges Beseiti-
gungsverbot für Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche einschließlich Ufergehölze oder 
-gebüsche in der freien Natur. 

Ausnahmen von diesen Verboten bilden vor allem Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf 
andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie behördlich durchgeführt 
oder zugelassen werden. Ebenfalls erlaubt sind nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz zulässige Eingriffe 
in Natur und Landschaft sowie die Beseitigung von geringfügigem Gehölzbewuchs zur Verwirklichung 
zulässiger Bauvorhaben. 

Die Gemeinde rät allen Verantwortlichen dringend, alle planbaren Maßnahmen zum Zurückschneiden 
von Gehölz auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis Ende Februar zu terminieren, um auf der sicheren 
Seite zu sein. 

 
gez.  
Schachner 
1. Bürgermeister 

 
 

Nichtamtlicher Teil 
 
1. Schützenverein Bergquell Röckingen e.V. 

Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger ab 8 Jahren! 
Senioren Aufgelegt Schießen ab 51 Jahren wird bei uns auch sehr gut angenommen! 

Wir der Schützenverein „Bergquell“ Röckingen e.V. möchten Sie und Euch alle recht herzlich in den 
nächsten Wochen immer Freitagabend ab 18:30 Uhr zum Schnupperschießen einladen.  

Ein moderner Schützenverein sind wir, der viel Wert auf Geselligkeit und Spaß, Freude am Schützen-
sport hat. Gerne würden wir Euch liebe Bürgerinnen und Bürger, dieses Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit und Teambildung näherbringen.  

Treffpunkt jeden Freitagabend (Untere Dorfstraße 5, in der Schützenstube unseres Vereins). Bei uns 
wird selbst in den Ferien keine Pause gemacht, und wir sind für Euch da.  

Bei näheren Infos rund um unseren Schützenverein dürfen Sie sich gerne an den 1. SM Martin Tremel 
(Tel: 9991) wenden.  

Vielleicht haben wir Euer Interesse geweckt und dürfen Dich vielleicht mit Deiner Familie bei uns mal 
willkommen heißen. Denn der Schützensport ist ein guter Ausgleich zu dem stressigen Alltag eines 
jeden, und fördert die Konzentration und macht einfach nur Spaß. 

Wir freuen uns auf Euch, eure Vorstandschaft mit dem gesamten Schützenverein Bergquell 
Röckingen e.V. 

2. Vorankündigung des Obst- und Gartenbauverein Röckingen 
Herzliche Einladung für alle Interessierten an der Obstbaumpflege zu einer Bürgeraktion „Obstbaum-
pflege“. 
Termin: Samstag, 08.03.2025 um 9:00 Uhr 

3. Termin Problemabfallsammlung 
Die nächste Problemabfallsammlung in der Gemeinde Röckingen findet statt am Samstag, 
01.03.2025 von 11:00 Uhr – 11:45 Uhr am Wertstoffhof.  

 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 19.02.2025 
Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an poststelle@vg-hesselberg.de 
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